
 

EUREKA impulse ist eine Publikation des EUREKA e.V.  Die Neuererverordnungen der DDR 
eureka-akademie.de   Seite 1/37 

 

Die Neuererverordnungen der DDR  
Verordnungen von 1953 bis 1971 - Faksimile mit einer Einleitung von Peter Koblank  

 

o Verordnung über das Erfindungs- und Vor-
schlagswesen in der volkseigenen Wirtschaft 
(1953) 

o Verordnung über die Förderung und Lenkung der 
Neuererbewegung (Neuererverordnung) (1963) 

o Anordnung über die Förderung und Lenkung der 
Neuererbewegung in Privatbetrieben (1965) 

o Verordnung über die Förderung und Tätigkeit der 
Neuerer und Rationalisatoren in der Neuererbe-
wegung - Neuererverordnung - (1971) 

o Erste Durchführungsbestimmung zur Neuererver-
ordnung - Vergütung für Neuerungen und Erfin-
dungen (1971) 

o Bekanntmachung über die Aufhebung der Neu-
ererverordnung vom 8. August 1990. 

 
 

Schon die Nationalsozialisten hatten Ende 
der 1930-er Jahre die Potentiale des Betrieb-
lichen Vorschlagswesens (BVW) als Rationa-
lisierungs- und Personalführungsinstrument 
erkannt und massiv gefördert. Gab es 1939 
erst etwa fünfzig deutsche Betriebe mit BVW, 
so stieg diese Zahl bis 1944 auf über dreißig-
tausend. Während das BVW nach dem Krieg 
in Westdeutschland wieder nahezu auf den 
Stand von 1939 schrumpfte, wurde es in der 
Deutschen Demokratischen Republik von 
den Kommunisten bis ins kleinste Detail mit 
staatlichen Verordnungen geregelt und flä-
chendeckend durchgesetzt. 

Das DDR-Regime maß den von ihren Werktäti-
gen inspirierten Neuerungen eine hohe politi-
sche und ökonomische Bedeutung bei. Das 
Neuererwesen der DDR war ein Politikum und 
hatte damals einen ganz anderen Stellenwert, 
als es das BVW in der Bundesrepublik jemals 
hatte. 

Schon 1948 wurde in der Sowjetischen Besat-
zungszone eine Anordnung über die Förderung 
des Erfinderwesens und die Auswertung des 
betrieblichen Vorschlagswesens erlassen. Sie 
nannte als Ziel, die Demokratisierung zu fördern 
und unter Sicherung des materiellen Anreizes 
die Lebenslage des deutschen Volkes zu ver-
bessern. Die Prämien für Verbesserungsvor-
schläge lagen degressiv zwischen 10 und 5 % 
des Nutzens des ersten Nutzungsjahres, ab 
einem Nutzen von mehr als 50.000 Mark "in 
freier Vereinbarung" noch niedriger.  

An drei historisch markanten Punkten wurden in 
der 1949 gegründeten DDR die gesetzlichen 
Regelungen des Vorschlagswesens reformiert, 
um mit Hilfe von Verbesserungsvorschlägen die 
Arbeitsproduktivität noch wirkungsvoller zu stei-
gern:  

1953 wenige Monate nach der Verkündigung 
des Aufbaus des Sozialismus und kurz vor dem 
Aufstand des 17. Juni.  

1963 zwei Jahre nach 
dem Mauerbau und 
zeitgleich mit der An-
kündigung des Neuen 
Ökonomischen Sys-
tems (NÖS). 

1971 wenige Monate 
nach der Entmachtung 
von Walter Ulbricht (Bild oben 1949 mit Josef 
Stalin). 
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1953 

Bei einer Konferenz der Sozialistischen Ein-
heitspartei Deutschlands (SED) im Juli 1952 
verkündete Walter Ulbricht, Generalsekretär des 
Zentralkomitees, dass nunmehr in der DDR der 
Sozialismus planmäßig aufgebaut werde. In 
Verbindung mit dem beabsichtigten Aufbau ei-
ner Armee, deren Kosten im laufenden Fünfjah-
resplan noch nicht vorgesehen waren, stand die 
DDR vor enormen wirtschaftlichen Herausforde-
rungen. Die SED hoffte vor allem auf Rationali-
sierungsmaßnahmen und Produktivitätssteige-
rungen, bei denen sie aber auf die Akzeptanz 
der "technischen Intelligenz" und der Arbeiter 
angewiesen war. 

Am 6.2.1953 wurde die Verordnung über das 
Erfindungs- und Vorschlagswesen in der 
volkseigenen Wirtschaft beschlossen. Sie galt, 
wie schon der Name sagte, nur in den verstaat-
lichten Volkseigenen Betrieben (VEB), also im 
Gegensatz zu der außer Kraft gesetzten Anord-
nung von 1948 nicht auch in der Privatwirtschaft. 

Das Erfindungs- und Vorschlagswesen war laut 
Präambel "eine der entscheidenden Kräfte beim 
Aufbau des Sozialismus". Die Verordnung hatte 
das Ziel, eine "zweckmäßige und schnelle Be-
handlung der Erfindungen und Verbesserungs-
vorschläge zu gewährleisten." 

Alle VEB mussten jetzt Büros für Erfindungswe-
sen (BfE) bilden, die sich darum zu kümmern 
hatten, dass künftig alle Neuerungen richtig und 
voll zur Auswirkung kamen. 

1963 

Auf dem VI. Parteitag der SED kündigte Walter 
Ulbricht im Januar 1963 eine Neuorientierung 
der Wirtschaftspolitik nach dem "Grundsatz des 
höchsten ökonomischen Nutzens" und der "ma-
teriellen Interessiertheit" an. Im Juni 1963 ver-
abschiedete eine gemeinsam vom ZK der SED 
und dem Ministerrat einberufene Wirtschaftskon-
ferenz ein Neues Ökonomisches System (NÖS), 
das die Zentralverwaltungswirtschaft flexibler 
und leistungsfähiger machen sollte. In diesem 
Kontext wurde zwei Jahre nach dem Bau der 
Mauer am 31.7.1963 die Verordnung über die 
Förderung und Lenkung der Neuererbewe-
gung (Neuererverordnung) - kurz NVO 1963 - 
beschlossen. 

Während in den 1950er Jahren noch offiziell von 
Verbesserungsvorschlägen und Vorschlagswe-
sen die Rede war, ging es in der NVO 1963 um 
Neuerervorschläge, Neuererwesen und Neuer-
erbewegung. Möglicherweise sollte der neue 
Begriff neuen Schwung in das Vorschlagswesen 
bringen. 

Neben dem Neuerervorschlag gab es jetzt auch 
die Neuerermethode, die sich durch eine hohe 

Verallgemeinerungsfähigkeit auszeichnen, 
grundlegend die Arbeitsweise ändern und einen 
hohen Nutzen bringen sollte.  

Neu war die Möglichkeit, eine Neuerervereinba-
rung abzuschließen, um bestimmte Probleme 
planmäßig und kollektiv zu lösen. Denn es pass-
te nicht so recht zu einer Planwirtschaft, dass 
die Neuerervorschläge naturgemäß spontan 
entstanden und sich daher einer exakten Vo-
rausplanung entzogen. Mit den Neuererverein-
barungen wollte man über die auch für das 
westliche BVW typische spontane Ideenfindung 
hinausgehen und Kollektive bilden, um Aufga-
ben zu lösen. Rückblickend ähneln diese Neu-
erervereinbarungen in gewisser Hinsicht den 
westdeutschen Qualitätszirkeln der 1980er Jah-
re, die heute unter dem Namen KVP-Teams ein 
Bestandteil modernen Ideenmanagements ge-
worden sind. 

Das Büro für Erfindungswesen hieß ab jetzt 
Betriebsbüro für die Neuererbewegung (BfN). In 
der Anlage der Verordnung wurde ein Schema 
für die Höhe der Prämien vorgegeben, das bis 
zum Ende der DDR in dieser Form gültig war. 

Eine Besonderheit war die Anordnung über die 
Förderung und Lenkung der Neuererbewe-
gung in Privatbetrieben vom 15.11.1965. Sie 
bestimmte, dass die NVO 1963 auch auf die 
privaten Industrie-, Handwerks-, Versorgungs- 
und anderen Betriebe anzuwenden sei. Seit der 
Verordnung von 1953 hatte es für diese Betriebe 
keine Regelung mehr gegeben. Allerdings gab 
es schon 1959 nur noch sechs private Unter-
nehmen mit mehr als 500 Beschäftigten, keine 
mehr mit über 1000. 

Die Inhaber und Geschäftsführer waren jetzt für 
die Förderung und Lenkung der Neuererbewe-
gung in ihrem Betrieb verantwortlich. Neuerer-
vorschläge und Erfindungen waren zu vergüten, 
wobei die Inhaber und ihre Ehegatten von derar-
tigen Vergütungen ausgeschlossen waren. 

Als diese Verordnung im Jahr 1971 zusammen 
mit der NVO 1963 durch eine neue Neuererver-
ordnung außer Kraft gesetzt wurde, wurde für 
die Privatbetriebe keine neue Regelung mehr 
geschaffen. Da die Privatbetriebe 1971 nur noch 
mit 5,4 % zum Nationaleinkommen (1950: 
45,8 %, 1963: 9,6 %) beitrugen, hatten sie an-
scheinend für die Neuererbewegung ihre Rele-
vanz verloren. 

1971 

Im Jahre 1971 endete die Ära 
Ulbricht. Die unter seinem 
Nachfolger Erich Honecker 
(Bild 1976) beschlossene Ver-
ordnung über die Förderung 
und Tätigkeit der Neuerer 
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und Rationalisatoren in der Neuererbewe-
gung - kurz NVO 1971 - blieb bis zum Unter-
gang der DDR im Jahre 1990 in Kraft.  

Zur NVO 1971 gab es, wie auch bei den Vor-
gängerversionen, Durchführungsbestimmungen, 
die bestimmte Details regelten. Die Erste 
Durchführungsbestimmung zur Neuererver-
ordnung - Vergütung für Neuerungen und 
Erfindungen zur NVO 1971 wird hier exempla-
risch dargestellt. 

In der Honecker-Ära erlebte das Neuererwesen 
einen deutlichen Aufschwung, woran die Neu-
erervereinbarungen einen wichtigen Anteil hat-
ten. Für das Jahr 1988, das letzte noch einiger-
maßen normal verlaufene Jahr vor der Wieder-
vereinigung im Jahre 1990 liegen von der Staat-
lichen Zentralverwaltung für Statistik der DDR 
folgende Zahlen zum Neuererwesen vor:  

34 % der Beschäftigten haben sich an Neuerer-
leistungen beteiligt (1970: 15,5 %).  

440.000 Neuerungen wurden neu in Benutzung 
genommen (1970: 307.000). 

6.276,3 Millionen Mark Nutzen aus den neu in 
Benutzung genommenen Neuerungen (1970: 
2.456,4), wobei knapp die Hälfte aus Neu-
erervereinbarungen stammte (3.030,7 Millionen 
Mark, 1970: 934,0).  

Die tatsächliche Akzeptanz des Neuererwesens 
bei den Arbeitnehmern der DDR hielt sich trotz 
aller Bemühungen des Regimes in engen Gren-
zen: Zwar mag es einem kleinen Kreis von quali-
fizierten Facharbeitern, Meistern und Ingenieu-
ren eine lukrative Nebenverdienstmöglichkeit 
eröffnet haben. Doch für die überwiegende 
Mehrheit der Beschäftigten spielte es kaum eine 
Rolle und wurde hauptsächlich als Bestandteil 
der unbeliebten Planvorgaben empfunden. 

Mit der DDR endete auch das Neuererwesen: 
Die NVO 1971 wurde am 8. August 1990 mit-
samt den zugehörigen Durchführungsbestim-
mungen und Anordnungen aufgehoben.  

In der Folgezeit wurden viele ehemalige VEB 
zusammengeschrumpft und von überwiegend 
westdeutschen Firmen übernommen. Sofern die 
neuen Firmeneigner in ihren bisherigen Werken 
ein BVW betrieben, durfte das Neuererwesen in 
der Regel auch in den neuerworbenen ostdeut-
schen Werken als BVW weiterleben. Ansonsten 
blieb nur noch die Erinnerung, wobei das Neue-
rerwesen eher nicht zu den DDR-Einrichtungen 
gehört, die heute "ostalgisch" verklärt werden.
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Verordnung über die Förderung und Lenkung der Neuererbewegung (Neu-
ererverordnung). Vom 31. Juli 1963. Gesetzblatt der Deutschen Demokrati-
schen Republik 1963 Teil II S. 525-536. 1. August 1963 - Nr. 68 
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Anordnung über die Förderung und Lenkung der Neuererbewegung in Privat-
betrieben. Vom 15. November 1965. Gesetzblatt der Deutschen Demokrati-
schen Republik 1965 Teil II S. 843-845. 9. Dezember 1965 - Nr. 126 
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Verordnung über die Förderung und Tätigkeit der Neuerer und Rationalisatoren 
in der Neuererbewegung - Neuererverordnung - Vom 22. Dezember 1971. Ge-
setzblatt der Deutschen Demokratischen Republik 1971 Teil II S. 1-11. 14. Janu-
ar 1972 - Nr. 1 
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Erste Durchführungsbestimmung zur Neuererverordnung - Vergütung für 
Neuerungen und Erfindungen - vom 22. Dezember 1971. Gesetzblatt der Deut-
schen Demokratischen Republik 1971 Teil II S. 11-15. 14. Januar 1972 - Nr. 1 
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Bekanntmachung über die Aufhebung der Neuererverordnung vom 8. August 
1990. Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik 1990 Teil I S. 1438. 
14. September 1990 - Nr. 59 

 


